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Die für den 31 Oktober 1999 ın Augsburg vorgesehene Unterzeichnung der (se-
meınsamen Erklärung Zu Rechtfertigungslehre Samıt /usatztexten o1bt Anlaf Z

der rage, W AS INa  —; VO eiıner ökumenischen Verständigung zwıschen den uther1-
schen Kirchen un! der römisch-katholischen Kırche sinnvollerweıse erwarten

annn
Dıie (Gemehlnmsame Erklärung selber hatte behauptet, eınen Konsens ın en

Grundwahrheiten der Rechtfertigungslehre erzielt haben ber schon der ZW1-
schen „Grundwahrheıten“ un: „den Grundwahrheiten“ schwankende Sprachge-
brauch indızierte erhebliche Unklarheiten, VO  - denen alsbald auf evangelıscher
Selite VOT allem Vertreter der theologischen Wissenschaftt geWwarnt haben un! die
dann auch VO Vatiıkan ın eiıner otfizıellen Antwort aut die (Gemehnsame Erklä-
rung onılert worden sınd In der mehrere Monate spater hinzugefügten Gemeın-

Feststellung miı1t ıhrem Annex ZUrTr Geme1lnsamen Erklärung hat InNna  - dıe
Beanstandungen beider Seıiten durch Formeln beheben versucht, dıe die est-
stellung erlauben, da{fß die 1m 16 Jahrhundert tormulierten gegenseıltigen Lehrver-
urteilungen 1ın Sachen Rechttertigung den jeweıligen Partner heute nıcht mehr
treften.

Eın Interview wirtt Fragen aut

Sehr bald ach der Bekanntgabe dieser /Zusatztexte hat der Prätekt der Glaubens-
kongregation, Kardıinal Joseph Ratzınger, ın einem der Zeitschrift 50 Giorn1“
gewährten, ın Deutschland aber erst SCIAUMC Zeıt spater auch diesmal allererst
durch eınen Artıkel der Frankfurter Allgemeinen Zeıtung bekanntgewordenen
Interview eıne Interpretation dieser Texte gegeben, die auf lutherischer Seıite C1I-

hebliche Irrıtatiıonen hervorgerufen un: einıge Theologen der Behaup-
tung veranlaf{t hat, der Kardınal habe „unmif$verständlich“ festgestellt, „dafß die
römisch-katholische Kırche das Evangelıum VO der Rechtfertigung des Gottlo-
. o  - (Röm 4, 5) verwirtt“

[)as Interview des Kardıinals weiıicht ın der deutschen Ausgabe VO ”o Giorn1“
VO der iıtalieniıschen Originalfassung durch ein1ıge Zusätze und Weglassungen
nıcht unerheblich aAb Das schafft zusätzliche Irrıtationen. Und die Behauptung,
da{fß INa  - VO Lutheranern heutzutage auf die rage, „ Was sS1e Rechtterti-
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Sung verstehen, ımmer (!) sehr dürftige Antworten“ bekomme, da{fß aber eben
1es „eIn aufrichtiges, triedliches Diskussionsklima erzeugt” habe, älßt erschrek-
ken Bescheidenheit hın, Bescheidenheit her 1C bestreıite zumındest für meıne
Person ganz entschieden, auf Jjene Frage ın meınen einschlägigen Publikationen
‚ımmer (!) sehr dürftige Antworten“ gegeben haben och WI1e dem auch sel,
aut jeden Fall macht die Interpretation der VO beiıden Seıiten gemeınsam tormu-
1erten Aussagen der Zusatztexte AIa Gemeıhlnsamen Erklärung durch den Prätek-
ten der Glaubenskongregation dıe eingangs gestellte rage unabweiısbar: Was
ann INanl siınnvollerweıse VO eıner ökumenischen Verständigung erwarten?

Da{fß dıe römiısch-katholische Kırche ıhre als untehlbar wahr behaupteten ehr-
amtlıchen Entscheidungen wıderruft der erklärt, INan könne den Autstel-
lungen des TIrıdentiner Konzıls wıdersprechen un: dennoch eın rechter Katholik
seın? Wohl aum

Da{iß dıe lutherischen Kırchen die ın ıhren Bekenntnisschriftten tormulierten
Wahrheitsansprüche wıderruten der erklären, INa  - könne den Schmalkaldıi-
schen Artıkeln wıdersprechen un: dennoch eın rechter evangelischer Christ seın?
Schon eher. Dann nämlıch un: annn mıiıt Notwendigkeıt, Wenn durch eınen

Rückgang ın die bıbliıschen Texte die entsprechenden Autstellungen der
lutherischen Bekenntnisschritten als revisiıonsbedürttig erwıesen werden.

Suche ach „vermittelnden Formeln“

Angesichts dieser tundamentalen Dıtfterenz ann be1 SOgeNannNtenN Lehrkonsensen
ber Glaubensartikel (de fide), denen beıide Seıiten sıch bereıits mıt höchster
Verbindlichkeit geäußert haben, eın die bisherige römisch-katholische Aufttas-
SUNng begünstigendes Ungleichgewicht 1Ur ann ermieden werden, wenn Inan

mi1t Schleiermacher® reden „vermittelnde Formeln“ tıindet, die csS beiden Se1-
ten erlauben, ıhre bisherigen Wahrheitsansprüche derart ınterpretieren, da{fß
das bısher Gesagte nunmehr DESART wırd, dafß dıe einstigen gegenseıtigen Eın-
sprüche nıcht erneut provozıert werden. Wer dergleichen prinzıpiell für unmoOg-
ıch hält, sollte ehrlicherweise erklären, da{fß v M auf volle Kirchengemeinschaft SC-
richtete ökumenische Verständigungsbemühungen für schlechthin siınnlos hält

Dıie GemeLlnsame Feststellung sSamıt Annex bietet solche vermıiıttelnden
Formeln Ich 11l das verdeutlichen, ındem ıch auf dıe Reaktionen eingehe, dıe
das Interview Kardınal Ratzıngers be1 einıgen evangelıschen Theologen hervorge-
ruten hat Da ın dıesen Reaktionen zugleich entschieden bestritten wırd, da{fß Jjene
Zusatztexte ZUT!T Gemeılnsamen Erklärung eıne die retormatorischen Einsichten
wahrende Verständigung darstellen, wırd meıne Stellungnahme zugleich eben
diese retormatorischen Einsichten eriınnern mussen.

Ratzınger hat ım Blıck auf dıe Zusatztexte rAHIE Geme1hunsamen Erklärung, de-
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ren Aussagen ach SCINCIN Urteıl „wirkliıch weitergehen als die Gemeninsame Er-
klärung“ testgestellt, INan habe Beıiseitsetzung aller auf die Rechtterti-
Sung selbst folgenden Phänomene des christliıchen Lebens CIN1SC klassısche
kontroverse Formeln geklärt da{fß S1C nıcht mehr wobe!ı der be-
deutsame unterschiedliche Kontext dieser Formeln auf beiden Seıiten hermeneu-
tisch berücksichtigt worden se1  9 7Zu diesen Formeln gehören einerseIlits die retor-
matorischen Thesen, da{fß der Rechtfertigungsartikel das Wahrheitskriteriıum aller
kirchlichen Lehre und eben deshalb der „artıculus tTantıs eit cadentis ecclesiae
SCIH, da{fß der Mensch allein durch Glauben unabhängıg VO allen Werken gerecht-
fertigt werde un: dafß der Gerechtfertigte siımul 1USTIUS eit SC1 Zu diesen
Formeln gehören andererseıts die römisch katholischen Thesen, da{fß dıe auch
Getautten wırksame Konkupiszenz die menschliche Begierde) 1U C1M Zunder
tomes) der Eintallstor für die Sünde aber nıcht selber Sünde SCI un: da{fß der
Gerechtfertigte die empfangene Gnade durch ZyuLe Werke bewahren habe Kar-
dinal Ratzınger konzentriert sıch SC1INCIN Interview auf das Verständnis des ”  “ un
mul 1USTIUS eit und der Konkupiszenz Beıides gehört der Tat
INCN

[)as Seın des Gerechttertigten

Nach J Ratzınger darf dıe NUu SCMCINSAM vertiretene Auffassung, da{fß der Christ
sımul 1USIUS er SCI, „keinen Dualismus iıntendieren die Rechtterti-

SUNg vielmehr als Ce1in das Seın des Sünders veräiänderndes Ere1ign1s verstan-

den werden Deshalb SCI „dıe Feststellung wichtig, da{fß (ott tatsächlich Men-
schen wiırkt Er verwandelt ıhn, chafft ıhm Neues WIC Inkarna-
L10N un FEucharıstıe Cl Vorgriff auf die Verwandlung der Welt YanzZcCch sınd
Deshalb betont der Kardınal „de ul NO QZ1USTLO NO neanche ziustificato
Di1e deutsche Fassung pra2151ert das „g1UStO * „Wenn jemand nıcht VO (sott gC-
recht gemacht ıIST, dann ı1ST auch nıcht gerechtfertigt“

Was 1ST dagegen einzuwenden? Selbst Wenn „nıcht VO (sott gerecht BE-
macht“ NUTr „nıcht gerecht“ lesen WAarrcC, widerspricht dıese Behauptung keıines-
WCBS der Auffassung Lutherss, da{fß durch C1M un dieselbe Gerechtigkeıit (Gott
un: WIT gerecht sınd und WIT das sınd W as selber 1ST nämlich gerecht” Es
1ST INr völlıg unertindlich WIC Nan behaupten kann, der Kardıinal stelle MI1L Je-
NC Satz unmißverständlich fest da{ß die römisch katholische Kırche das van-

gelıum VO der Rechttertigung des Gottlosen (Röm verwirtt Wenn das
wahr WAarrcC, annn hätte Luther das Evangelıum VO der Rechtfertigung
des Gottlosen verworten. Und Paulus (Rom 3, 26) auch

(zott rechtfertigt ]Ja nıcht dıe Gottlosigkeıt des Gottlosen, sondern rechtter-
Ug den Gottlosen, un diese Rechttertigung verändert das Sein des Gottlosen.
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Luther versteht s1e un: Kardınal Ratzınger könnte sıch für seıne Auffassung
auf Luther beruten durchaus als eınen schöpterischen Akt un diesen als eın
kontinu:rerliches Erhalten un! Befestigen: Der Schöpter geht ach vollbrachtem
Werk nıcht tort, sondern 1St ın der Gestalt des heiligen eıstes weıterhın schöpte-
risch prasent un: wiırkt, nachdem wır vOor ıhm für gerecht erklärt worden sınd,
auch ın UNS, ındem { 4 uns mehr un: mehr gerecht macht !9. Und damıt bewirkt
(ott auch ach Luthers Urteil eınen Verwandlungsprozefß ın un  ® Denn Gott
wıll, da WwIır VO Tag Tag mehr Christus hıngerıissen un! Zzur Einheit miıt
Christus vollends umgestaltet werden!!. Ist der Gerechttfertigte gleichwohl och
Sünder, ann deshalb, weıl die Gerechtmachung des Sünders zunächst eıne anhe-
bende Gerechtmachung ISt, die erst eschatologisch vollendet werden wırd, WCS5-

halb das Zugleich ın der Formel „sımul 1UStus er peccator” „als Kampf un Ort-
schritt des Lebens“ verstehen 1STt

Die Macht der Sünde

In diesem Zusammenhang gewıinnt die Beurteilung der auch 1m Gerechtfertigten
bleibenden Konkupiszenz, also der „bösen ust un: Neigung  « 15 (nämlıch W1€e
(sott seın wollen), erhebliche Bedeutung. Ratzınger S1e dem TIrıden-
tinum tolgend eıne blofße „Veranlagung ZUuUr!r Sünde“, weıl „dıe Süunde eıne } un
ale Wıirklichkeit“ 1Sst, da{fßß „der MenschEberhard Jüngel  Luther versteht sie — und Kardinal Ratzinger könnte sich für seine Auffassung  auf Luther berufen — durchaus als einen schöpferischen Akt und diesen als ein  kontinuierliches Erhalten und Befestigen: Der Schöpfer geht nach vollbrachtem  Werk nicht fort, sondern ist in der Gestalt des heiligen Geistes weiterhin schöpfe-  risch präsent und wirkt, nachdem wir vor ihm für gerecht erklärt worden sind,  auch in uns, indem er uns mehr und mehr gerecht macht!°. Und damit bewirkt  Gott auch nach Luthers Urteil einen Verwandlungsprozeß in uns. Denn Gott  will, daß wir von Tag zu Tag mehr zu Christus hingerissen und zur Einheit mit  Christus vollends umgestaltet werden!!. Ist der Gerechtfertigte gleichwohl noch  Sünder, dann deshalb, weil die Gerechtmachung des Sünders zunächst eine anhe-  bende Gerechtmachung ist, die erst eschatologisch vollendet werden wird, wes-  halb das Zugleich in der Formel „simul iustus et peccator“ „als Kampf und Fort-  schritt des neuen Lebens“ zu verstehen ist!2.  Die Macht der Sünde  In diesem Zusammenhang gewinnt die Beurteilung der auch im Gerechtfertigten  bleibenden Konkupiszenz, also der „bösen Lust und Neigung“ * (nämlich wie  Gott sein zu wollen), erhebliche Bedeutung. J. Ratzinger nennt sie — dem Triden-  tinum folgend — eine bloße „Veranlagung zur Sünde“, weil „die Sünde eine perso-  nale Wirklichkeit“ ist, so daß „der Mensch ... nur wirklich Sünder ist, wenn er  eine persönliche Sünde begeht“ !*. Vermutlich ist das im Sinn der Tatsünde ge-  meint, obwohl der Ausdruck persönliche Sünde (peccatum personale), wenn er  nicht im scholastischen Sinn gebraucht wird, auch eine weitere Dimension impli-  zieren könnte. Nach reformatorischer Lehre ist der Christ hingegen, weil die in  ihm bleibende Konkupiszenz selber Sünde ist, wegen dieser seiner „bösen Lust  und Neigung“ trotz seines Gerechtfertigtseins zugleich Sünder.  Doch Luther trifft eine — von Rudolf Hermann gründlich untersuchte - Unter-  scheidung, die bei evangelischen Theologen offensichtlich weitgehend unbekannt  ist. Unter Berufung auf einen —- von ihm allerdings etwas gewaltsam interpretier-  ten — Satz Augustins nennt Luther die Konkupiszenz zwar in sich selber schuldig,  behauptet aber, daß sie uns nur dann zu Schuldigen mache, wenn wir dieser bösen  Lust und Neigung zustimmen und entsprechend tätig werden, so daß wundersa-  merweise folgt, daß wir Schuldige sind und Nicht-Schuldige. Denn weil wir in  unserem Sein mit jener Konkupiszenz, die Luther auch eine Schwäche (des Wıl-  lens) zum Guten nennt, identisch sind, sind auch wir Schuldige. Aber wir sind  Nicht-Schuldige, wenn wir der Konkupiszenz nicht zustimmen und nicht ihr ge-  mäß tätig werden. Das freilich wiederum nur durch die Barmherzigkeit Gottes,  der die Schuld jener Schwäche zum Guten nicht anrechnet, sondern nur die  Schuld dessen, der der Schwäche des Willens zustimmt !°. Durch solche personale  7301Ur wiırklıch Sünder ISt, WEn A

eıne persönliche Süunde begeht“ 14 Vermutlich 1St das 1m Sınn der Tatsünde gC-
meınt, obwohl der Ausdruck persönliche Sünde (peccatum personale), WenNn

nıcht 1mM scholastıschen Sınn gebraucht wiırd, auch eıne weıtere Dimension ımplı-
zıieren könnte. Nach retormatorischer Lehre 1St der Christ hingegen, weıl die 1ın
ıhm bleibende Konkupiszenz selber Süunde 1St, dieser seıner „bösen ust
un Neıgung“ seınes Gerechtfertigtseins zugleıich Sünder.

och Luther trıfft eıne VO Rudolft ermann gründlıch untersuchte Unter-
scheidung, die be1 evangelischen Theologen offensichtlich weitgehend unbekannt
1ST. Unter Berufung auf eınen VO ıhm allerdings gewaltsam interpretier-
ten Satz Augustıns Luther die Konkupiszenz ZW alr in sıch selber schuldiıg,
behauptet aber, da{fß sS1e uns 11UTr ann Schuldigen mache, WEeNnNn Wır dieser bösen
ust und Neıgung zustimmen un entsprechend tätıg werden, dafß wundersa-
merweılse tolgt, da{fß WIr Schuldige sınd un Nicht-Schuldige. Denn weıl WIr ın
uUunNnseTrTeMmM Se1in mı1t jener Konkupiszenz, die Luther auch eıne Schwäche des WAil-
lens) ZUu CGsuten NneNNT, ıdentisch sınd, sınd auch Wır Schuldige. ber WIr sınd
Nicht-Schuldige, wenn WIr der Konkupiszenz nıcht zustiımmen un: nıcht ıhr RC
mä{fß tätıg werden. Das treiliıch wıederum NUu durch die Barmherzigkeıt Gottes,
der die Schuld jener Schwäche ZUu Guten nıcht anrechnet, sondern 1UT die
Schuld dessen, der der Schwäche des ıllens zustimmt 15 Durch solche personale
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Zustimmung erst erd die VO Gerechttertigten „beherrschte Sünde (peccatum
regnatum)” ZUuUr ıhn „beherrschenden Sunde (peccatum regnans)

Das deckt sıch weıtgehend MI1t Ratzıngers ede VO der personalen Wirklich-
eıt der Sünde 1Ur da{fß Luther da VO Schuld redet, der Kardınal VO Sünde
spricht. Für Luther bezeichnet allerdings der Ausdruck „personale Süunde (pecca-
iu personale)“ nıcht Erst dıe Tatsünde, sondern bereıts die Erbsünde, die freilıch
ıhrerseıts schon ım Menschen tätıg 1St un nıcht erst ın dem, W AS AaUuUsSs dem Men-
schen hervorgeht ” Ww1e€ CS enn für Luthers Theologiıe kennzeichnend ISt, dafß
sS1e „zwıschen Frbsünde un: TatsüundeKardinale Probleme  Zustimmung erst wird die vom Gerechtfertigten „beherrschte Sünde (peccatum  «“ 16.  regnatum)“ zur ihn „beherrschenden Sünde (peccatum regnans)  Das deckt sich weitgehend mit Ratzingers Rede von der personalen Wirklich-  keit der Sünde — nur daß Luther da von Schuld redet, wo der Kardinal von Sünde  spricht. Für Luther bezeichnet allerdings der Ausdruck „personale Sünde (pecca-  tum personale)“ nicht erst die Tatsünde, sondern bereits die Erbsünde, die freilich  ihrerseits schon m Menschen tätig ist und nicht erst in dem, was aus dem Men-  schen hervorgeht ” — wie es denn für Luthers Theologie kennzeichnend ist, daß  sie „zwischen Erbsünde und Tatsünde ... nicht streng unterscheiden will“, weil  Luther die Sünde selber als „ein ständiges In-Aktion-Sein“ denkt!®. Die Sünde  agiert immer.  Der Annex zur Gemeinsamen Erklärung hatte in diesem Zusammenhang von  der „beständigen Gefährdung“ geredet, „die von der Macht der Sünde und ihrer  Wirksamkeit im Christen ausgeht“ !®. Wenn evangelische Theologen behaupten,  daß das Zugleich von Gerechtsein und Sündersein sich hier nur auf die Gefähr-  dung beziehe und deshalb unreformatorisch verstanden sei, dann wird offensicht-  lich Luthers Behauptung, daß erst unser „consensus“, also unsere Zustimmung zu  der in uns tätigen Konkupiszenz uns zu Schuldigen macht, für belanglos gehalten.  Und es wird nicht ernstgenommen, daß auch nach dem Annex die Gefährdung  des Christen „von der Macht der Sünde und ihrer Wirksamkeit im Christen aus-  geht“.  In ähnlicher Weise wird die Feststellung des Annexes „Rechtfertigung ge-  schieht ... allein durch Glauben“?° bagatellisiert, wenn man bloß deshalb, weil als  Beleg dafür, daß der Glaube immer — als anfangender und fortdauernder Glaube —  von der Gnade bewirkt wird, ein Thomas-Zitat angeführt wird, folgert, unter  „sola fide“ sei im Annex nicht das Gott geltende Vertrauen (fiducia) gemeint, son-  dern nur die „fides informis“ (das bloße Fürwahrhalten) und die „fides charitate  formata“ (der durch die Liebe erst in sein Wesen gebrachte Glaube). Das Tho-  mas-Zitat hat im Annex ausschließlich die Funktion, den Glauben ganz und gar  als Werk der Gnade zu kennzeichnen. Auch Thomas selber liegt im ursprüngli-  chen Kontext nur an der Feststellung, daß die Gnade nicht weniger bewirkt,  wenn sie den schon geschenkten Glauben kräftigt und vervollkommnet, als wenn  sie ihn allererst stiftet: Sie wirkt allemal, indem sie den Glauben erzeugt und in-  dem sie ihn kräftigt und vervollkommnet, des Menschen Rechtfertigung*!. Also,  was soll’s?  Fragen an die Yergangenheit — um der Zukunft willen  Der Text des Annexes zur Gemeinsamen Erklärung ist zweifellos diplomatisch  formuliert. Man kann ihn unterschiedlich interpretieren. Und die Interpretation  731nıcht sStreng unterscheiden will“, weıl
Luther die Sunde selber als „eın ständiges In-Aktion-Sein“ denkt!®. Die Sünde
agılert ımmer.

Der Annex ZUuUr Gemehlnsamen Erklärung hatte ın diıesem Zusammenhang VO

der „beständıgen Getährdung“ geredet, „dıe VO der Macht der Süunde un: ıhrer
Wirksamkeıt 1m Christen ausgeht“ Wenn evangelısche Theologen behaupten,
dafß das Zugleich VON Gerechtsein un:! Sunderseın sıch j1er NUur autf die Gefähr-
dung beziehe un: deshalb unreformatorisch verstanden sel, ann wiırd offensicht-
ıch Luthers Behauptung, da{fß erst „CONsensus“”, also UuNseTEC Zustimmung
der ın uns tätıgen Konkupiszenz uns Schuldigen macht, für belanglos gehalten.
Und De wırd nıcht eErNsStgeNnOMMCN, da{fß auch ach dem Annex die Getährdung
des Christen „VOoNn der Macht der Sünde un ıhrer Wıirksamkeit ım Christen AUS-

geht“.
In äÜhnlicher Weise wırd dıe Feststellung des Annexes „Rechttertigung B

schiehtKardinale Probleme  Zustimmung erst wird die vom Gerechtfertigten „beherrschte Sünde (peccatum  «“ 16.  regnatum)“ zur ihn „beherrschenden Sünde (peccatum regnans)  Das deckt sich weitgehend mit Ratzingers Rede von der personalen Wirklich-  keit der Sünde — nur daß Luther da von Schuld redet, wo der Kardinal von Sünde  spricht. Für Luther bezeichnet allerdings der Ausdruck „personale Sünde (pecca-  tum personale)“ nicht erst die Tatsünde, sondern bereits die Erbsünde, die freilich  ihrerseits schon m Menschen tätig ist und nicht erst in dem, was aus dem Men-  schen hervorgeht ” — wie es denn für Luthers Theologie kennzeichnend ist, daß  sie „zwischen Erbsünde und Tatsünde ... nicht streng unterscheiden will“, weil  Luther die Sünde selber als „ein ständiges In-Aktion-Sein“ denkt!®. Die Sünde  agiert immer.  Der Annex zur Gemeinsamen Erklärung hatte in diesem Zusammenhang von  der „beständigen Gefährdung“ geredet, „die von der Macht der Sünde und ihrer  Wirksamkeit im Christen ausgeht“ !®. Wenn evangelische Theologen behaupten,  daß das Zugleich von Gerechtsein und Sündersein sich hier nur auf die Gefähr-  dung beziehe und deshalb unreformatorisch verstanden sei, dann wird offensicht-  lich Luthers Behauptung, daß erst unser „consensus“, also unsere Zustimmung zu  der in uns tätigen Konkupiszenz uns zu Schuldigen macht, für belanglos gehalten.  Und es wird nicht ernstgenommen, daß auch nach dem Annex die Gefährdung  des Christen „von der Macht der Sünde und ihrer Wirksamkeit im Christen aus-  geht“.  In ähnlicher Weise wird die Feststellung des Annexes „Rechtfertigung ge-  schieht ... allein durch Glauben“?° bagatellisiert, wenn man bloß deshalb, weil als  Beleg dafür, daß der Glaube immer — als anfangender und fortdauernder Glaube —  von der Gnade bewirkt wird, ein Thomas-Zitat angeführt wird, folgert, unter  „sola fide“ sei im Annex nicht das Gott geltende Vertrauen (fiducia) gemeint, son-  dern nur die „fides informis“ (das bloße Fürwahrhalten) und die „fides charitate  formata“ (der durch die Liebe erst in sein Wesen gebrachte Glaube). Das Tho-  mas-Zitat hat im Annex ausschließlich die Funktion, den Glauben ganz und gar  als Werk der Gnade zu kennzeichnen. Auch Thomas selber liegt im ursprüngli-  chen Kontext nur an der Feststellung, daß die Gnade nicht weniger bewirkt,  wenn sie den schon geschenkten Glauben kräftigt und vervollkommnet, als wenn  sie ihn allererst stiftet: Sie wirkt allemal, indem sie den Glauben erzeugt und in-  dem sie ihn kräftigt und vervollkommnet, des Menschen Rechtfertigung*!. Also,  was soll’s?  Fragen an die Yergangenheit — um der Zukunft willen  Der Text des Annexes zur Gemeinsamen Erklärung ist zweifellos diplomatisch  formuliert. Man kann ihn unterschiedlich interpretieren. Und die Interpretation  731alleın durch Glauben“ 20 bagatellisıert, WEenNn Iman blofß$ deshalb, weıl als
Beleg dafür, da{ß der Glaube ımmer als anfangender un: tortdauernder Glaube
VO der Gnade bewirkt wiırd, eın Thomas-Zıtat angeführt wiırd, folgert,
„sola tide“ se1l 1m Annex nıcht das Gott geltende Vertrauen (fiducıa) gemeınt, SOI1-

ern NUr dıe „tıdes iıntormıs“ das blofßfe Fürwahrhalten) un: die „tıdes charıtate
tormata“ (der durch die Liebe r<ı ın se1ın Wesen gebrachte Glaube). Das T hO-
mas-Zıtat hat 1im Annex ausschliefßlich die Funktion, den Glauben ganz un gar
als Werk der Gnade kennzeichnen. uch Thomas selber lıegt 1m ursprünglı-
chen Kontext 1Ur der Feststellung, da{fß dıe Gnade nıcht wenıger bewirkt,
wenn S1e den schon geschenkten Glauben kräftigt un: vervollkommnet, als wenn

S1e ıhn allererst stiftet: Sı1e wirkt allemal,;, iındem S1e den Glauben erZeuUgtL un 1N-
dem S1e ıhn kräftigt un! vervollkommnet, des Menschen Rechtfertigung“! Also,
W 4S soll’s?

Fragen die Yergangenheit unl der Zukuntt willen

Der Text des Annexes ZU! Geme1lnsamen Erklärung 1St 7zweifellos diplomatisch
tormuliert. Man ann ıh unterschiedlich interpretieren. Und die Interpretation
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des Annexes durch die römisch-katholische Kırche wırd schon deshalb eıne
ere als dıe lutherische Interpretation se1n, weıl die römisch-katholische Kırche
jene Satze verstehen mufß, dafß S1e nıcht Zzu trıdentinıschen Rechtfertigungs-
dekret ın eıiınen eklatanten Wıiderspruch geraten. Das 1St das Problem des Kardıi-
als eın kardınales Problem zweıtellos. Mıt der Behauptung „Was wahr Ist;,
bleibt wahr  < 272 läßt 6S sıch schon deshalb nıcht lösen, weıl auch die Wahrheit 1M -
49 W eıne geschichtliche Gestalt hat un: die Lehrverurteilungen des 16 Jahrhun-
derts obsolet geworden sınd, dafß ıhr Wahrheitswert durchaus relatıviert WEeTl-

den mMuUu
Für die ökumenische Verständigung 1st jedoch allein entscheidend, ob die In-

terpretation der (GemeLlnsamen Erklärung Samıt< Zusatztexten durch Kardınal
Ratzınger ZUr Verurteilung der lutherischen Interpretation, WwI1e€e “ag s1e ANSC-
boten habe und umgekehrt), nötıgt. Ich bestreıite, dafß 1es der Fall IST.

iıne andere rage ist, ob der Prätekt der Glaubenskongregation gut daran SCc-
Lan hat, dıe ökumenische Verständigung mıiıt seiınem kardınalen Problem bela-
sten und erklären, „ WCer der trıdentinıschen Lehre opponıert, der wıderspricht
der Lehre un dem Glauben der Kırche: Chıi S1 OPPOLC alla dottrina CSpOSTA
Irento S1 OPPONC alla dottrina, alla tede della Chiesa“ 25 In der deutschen Fassung
tehlt diese Mıtteilung allerdings. och das macht dıe Sache eher och argerlicher

w se1 denn, INan sollte die Tilgung Jenes Satzes als dessen Wiıderrufung versie-

hen Sollte das jedoch nıcht der Fall se1ın, ann hätte INan der (Gemehlnsamen
Erklärung und ıhrer Zusatztexte Ja gleich das trıdentinısche Rechttertigungsde-
ret als Konsenspapıer vorlegen können. Kardınal Ratzınger wırd allerdings nıcht
1m Ernst annehmen, da dıe Iutherischen Kırchen tortan der trıdentiniıschen
Rechtfertigungslehre zustımmen werden WI1e€e Ja umgekehrt auch VO uther1-
scher Seıite nıcht die Erwartung ausgesprochen werden wiırd, dıe Priester der rOo-
misch-katholischen Kırche mogen auf die lutherischen Bekenntnisschritten VelI-

pflichtet werden.
Schon dieser absurden Konsequenzen wırd INan unterstellen dürten,

da{fß das Ratzınger-Interview eıne andere Intention hat In der deutschen Fassung
des nterviews konstatıiert der Kardınal enn auch, da{fß „beıide Seıten ıhren
Horıiızont ausweıten un die Vereinbarkeit der wesentlichen Intentionen erken-
nen 24 konnten. Und das 1St CS nıcht mehr, aber auch nıcht wenıger W 4S InNnan

VO eıner ökumenischen Verständigung „de tide“ sinnvollerweiıse erwarten kann,
sotern eıne solche Verständigung rückwärts Orlentiert IST. Sıe MU sıch in diesem
Sınn SOZUSaSCH 1mM Akt der Aufarbeitung zunächst einmal rückwärts orlentlie-
ren, sıch ann freier vorwarts Oorlıentieren können. Das 1st treılich
dringlich der Zeıt.

Als besonders hoffnungsvoll beurteile 1C deshalb die ın der (Gemeılnsamen
Feststellung ausgesprochene gegenseıltige Verpflichtung, „das Studıium der biblı-
schen Grundlagen der Lehre VO der Rechtfertigung“ „ au vertieten“, da{fß de-
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Kardınale Probleme

8  b Wahrheit „1N eıner tür den Menschen unserer Zeıt relevanten Sprache“ raa
legt wırd 2° (Genau darauft kommt 6S ın der Tat Denn eıne Sache vertreten

heißt, ıhre Gegenwart vertreien

Das Evangelıum VO der Rechtfertigung des Gottlosen 1st allerdings nıcht 1Ur ın
die Sprache uUunNnserTeTr eıt übersetzen; 1St auch iın der hırchlichen Praxıs als die
diese Praxıs steuernde WYahrheit ZUur Geltung bringen. Und da x1bt och 1M -
InNeT Problemlagen, die das erreichte FEinverständnıis ın der Rechtfertigungslehre
wıeder ın rage stellen drohen. Ich beschränke mich auf eiınen einzıgen inwelıls.

Der Jubiläumsablafß

Zur selben Zeıt, ın der die der Geme1ilnsamen Erklärung nunmehr beigefügte Ge-
meınsame Feststellung mı1ıt ıhrem Annex ausgearbeıitet wurde, hat Papst Johannes
Paul I1 die Ankündigungsbulle für das Jubiläumsjahr 7000 publiziert“®. In ıhr
erd die VO den Retormatoren scharf kritisiıerte Ablafß-Praxıs aufs eUuU«EC ZUr!r Gel-
tung gebracht. Dıie lehrmäfßigen Grundlagen der Ablafsgewährung werden iın FEr-
innerung gerufen“: namlıch da{fß die mi1t jeder nıcht läfßlichen Sünde einherge-
hende Zerstörung der Gemeinschaft mıt (ott und der Anwartschaft auf das
ewı1ge Leben) VO (Jott selbst durch die Kırche 1m Bufßsakrament „bereinigt“
wırd, da{fß aber dıe andere Folge der Sünde nämlıch die krankhafte Bindung des
Täters die Geschöpfwelt och e1gens durch Abbüfßung VO trafen (se1 b 1im
Leben VOT dem Tod, se1 6cS 1im Fegefeuer ach dem Tod) getilgt werden MUu Und
dabe!i annn angeblich „gleichsam eın ÜberschußKardinale Probleme  ren Wahrheit „in einer für den Menschen unserer Zeit relevanten Sprache“ ausge-  legt wird?. Genau darauf kommt es in der Tat an. Denn eine Sache vertreten  heißt, ihre Gegenwart vertreten.  Das Evangelium von der Rechtfertigung des Gottlosen ist allerdings nicht nur in  die Sprache unserer Zeit zu übersetzen; es ist auch in der kirchlichen Praxis als die  diese Praxis steuernde Wahrheit zur Geltung zu bringen. Und da gibt es noch im-  mer Problemlagen, die das erreichte Einverständnis in der Rechtfertigungslehre  wieder in Frage zu stellen drohen. Ich beschränke mich auf einen einzigen Hinweis.  Der Jubiläumsablaß  Zur selben Zeit, in der die der Gemeinsamen Erklärung nunmehr beigefügte Ge-  meinsame Feststellung mit ihrem Annex ausgearbeitet wurde, hat Papst Johannes  Paul II. die Ankündigungsbulle für das Jubiläumsjahr 2000 publiziert?®. In ihr  wird die von den Reformatoren scharf kritisierte Ablaß-Praxis aufs neue zur Gel-  tung gebracht. Die lehrmäßigen Grundlagen der Ablaßgewährung werden in Er-  innerung gerufen?’: nämlich daß die mit jeder nicht läßlichen Sünde einherge-  hende Zerstörung der Gemeinschaft mit Gott (und der Anwartschaft auf das  ewige Leben) von Gott selbst durch die Kirche im Bußsakrament „bereinigt“  wird, daß aber die andere Folge der Sünde — nämlich die krankhafte Bindung des  Täters an die Geschöpfwelt —- noch eigens durch Abbüßung von Strafen (sei es im  Leben vor dem Tod, sei es im Fegefeuer nach dem Tod) getilgt werden muß. Und  dabei kann angeblich „gleichsam ein Überschuß ... der Liebe, des erlittenen  Schmerzes, der Reinheit und der Wahrheit“ vorbildlicher Christen in Gestalt ei-  nes kirchlich verfügten Ablasses dem demütig seine eigene Schwäche Bekennen-  den zur Hilfe kommen — das aber aufgrund der überschwenglichen Liebe Christi,  die alledem zugrundeliegt: „Alles kommt [zwar] von Christus, aber ... alles Uns-  rige wird zum Seinigen und erlangt heilende Kraft. Das wird in Wahrheit verstan-  den, wenn man vom ‚Schatz der Kirche‘ redet, welcher aus den guten Werken der  Heiligen besteht.“ 2 Auf „diese Gründe der Lehre“ sich stützend verfügt der  Papst, „daß alle Gläubigen, die sich angemessen bereitet haben, während des gan-  zen Jubiläumszeitraumes sich des Ablaßgeschehens erfreuen können“ *.  Das ist nun wirklich „mit keiner denkbaren reformatorisch orientierten Recht-  fertigungslehre vereinbar“?°. Soll der erreichte ökumenische „Konsens in Grund-  wahrheiten der Rechtfertigungslehre“ nicht durch eine ihr widersprechende  kirchliche Praxis desavouiert werden, dann muß dieser Widerspruch theologisch  abgearbeitet werden. Und dazu gehört zuerst dies, daß der Widerspruch als Wi-  derspruch eingestanden und’ nicht etwa kaschiert wird. Ökumenische Schumme-  lei, darüber wird mit dem Präfekten der Glaubenskongregation gewiß volles Ein-  verständnis zu erzielen sein, würde zum Tod der Ökumene führen.  733der Liebe, des erlittenen
Schmerzes, der Reinheit un der Wahrheıit“ vorbildlicher Christen ın Gestalt e1l-
NC kirchlich verfügten Ablasses dem demütig seıne eıgene Schwäche Bekennen-
den ZUT Hılte kommen das aber aufgrund der überschwenglichen Liebe Christıi,
die alledem zugrundeliegt: „Alles kommt [zwar|] VO Chrıstus, aber alles Uns-
rıge wırd Zzu Seinigen un:! erlangt heilende Kraft Das wırd ın Wahrheıit verstan-

den, wenn InNnan VO ‚Schatz der Kıirche‘ redet, welcher Aaus den Werken der
Heıliıgen besteht.“ 28 Auf „diese Gründe der Lehre“ sıch stützend verfügt der
Papst, „dafß alle Gläubigen, die sıch aANSCMECSSCH bereıtet haben, während des gan-
zen Jubiläumszeıtraumes sıch des Ablafßgeschehens ertreuen können“ 29

Das 1St 1U wirklich „mit keiner enkbaren retormatorisch orlentierten Recht-
fertigungslehre vereinbar“ 50 Soll der erreichte ökumenische „Konsens ın rund-
wahrheiten der Rechtfertigungslehre“ nıcht durch eıne ıhr widersprechende
kırchliche Praxıs desavoulert werden, ann mufß dieser Wıiderspruch theologisch
abgearbeitet werden. Und azu gehört Zuerst dıes, da{fß der Wıderspruch als W.-
derspruch eingestanden und nıcht eLtwa kaschiert wırd Okumenische Schumme-
le1, darüber wırd mıt dem Prätekten der Glaubenskongregation gewifß volles Eın-
verständnıs erzielen se1n, würde ZUuU Tod der Okumene tühren.
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Okumenische Verständigung ann NUur iInsoweıt gelingen, als WIr den An-
spruch, die Wahrheit haben, ın Analogie Bonaventuras These „habere
Deum PST haber1 A Deo“ („Gott haben heißt VO Gott gehabt werden“)
dıe Gewißheıit eintauschen, dafß dıe Wahrheit uns hat Und die Wahrheit lıegt
auch dann, wWenn ıhr mı1t den Bekenntnissen der Kırche un! mıiıt unserem eigenen
Bekennen entsprechen versucht und beansprucht wiırd, nıemals 1Ur hınter uns,
sondern als allemal C Herausforderung wıeder VOT ul  ® Wenn dıe ökume-
nısch „vermittelnden Formeln“ ıhr entgegengehen un WIr mı1t unNnseTrTenN Interpre-
tatıonen dieser Formeln un: mıt uUunNnseTeTr kırchlichen Praxıs nıcht hınter diese autf
die VOT Ul liegende Wahrheit verweısenden „vermittelnden Formeln“ zurücktfal-
len, dann, aber auch NUur ann ann die Unterzeichnung der Geme1hlnsamen Erklä-
rung un: ıhrer Zusatztexte als eın ökumenischer Fortschritt gewürdiıgt werden:
tort VO obsolet gewordenen Lehrverurteilungen, eıner der Wahrheit
des Evangelıums dıe Ehre gebenden Kirchengemeinschaft, deren Farbe ann Z
lerdings alles andere als unıform se1n, sondern vielmehr dıe bunte Gnade (sottes

etr 4, 10) spiegeln wırd

NM  NGEN

Vgl epd-Dokumentatıon Nr.36/99 Streıit In die Texte Rechtfertigungslehre (18) 30 1999,
Ebd.

Schleiermacher, Der christlıche Glaube, ach den Grundsätzen der evangelıschen Kırche 1m Zusammen-
hange dargestellt, hg. Redeker, Bde (Berlın ($ 23.2), 135

epd-Dokumentation
Ebd 5+t
Ebd
Ebd
EbdS -ı D 7 . D, 144, 20 ut eadem lustıitıa Deus et OS 1ust!ı SIMUSEberhard Jüngel  Ökumenische Verständigung kann nur insoweit gelingen, als wir den An-  spruch, die Wahrheit zu haben, in Analogie zu Bonaventuras These „habere  Deum est haberi a Deo“* („Gott haben heißt von Gott gehabt werden“) gegen  die Gewißheit eintauschen, daß die Wahrheit uns hat. Und die Wahrheit liegt  auch dann, wenn ihr mit den Bekenntnissen der Kirche und mit unserem eigenen  Bekennen zu entsprechen versucht und beansprucht wird, niemals nur hinter uns,  sondern als allemal neue Herausforderung stets wieder vor uns. Wenn die ökume-  nisch „vermittelnden Formeln“ ihr entgegengehen und wir mit unseren Interpre-  tationen dieser Formeln und mit unserer kirchlichen Praxis nicht hinter diese auf  die vor uns liegende Wahrheit verweisenden „vermittelnden Formeln“ zurückfal-  len, dann, aber auch nur dann kann die Unterzeichnung der Gemeinsamen Erklä-  rung und ihrer Zusatztexte als ein ökumenischer Fortschritt gewürdigt werden:  fort von obsolet gewordenen Lehrverurteilungen, voran zu einer der Wahrheit  des Evangeliums die Ehre gebenden Kirchengemeinschaft, deren Farbe dann al-  lerdings alles andere als unıform sein, sondern vielmehr die bunte Gnade Gottes  (1 Petr 4, 10) spiegeln wird.  ANMERKUNGEN  1 Vgl. epd-Dokumentation Nr.36/99: Streit um die Texte zur Rechtfertigungslehre (18) v. 30. 8. 1999, 1.  ? Ebd. 6.  3 E D. E. Schleiermacher, Der christliche Glaube, nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche im Zusammen-  hange dargestellt, hg. v. M. Redeker, 2 Bde. (Berlin 1960) Bd. 1 ($ 23.2), 135.  epd-Dokumentation (A. 1) 6.  Ebd. 5f.  Ebd. 5.  Ebd. 6.  Ebd. 5.  ä  WA 5, 144, 20f.: „... ut eadem iustitia Deus et nos iusti simus ... et nos sumus, quod ipse est“.  10 WA 40/2, 421,16—422,6: „Non fecit et abiit. ... Sed creare est continuo conservare, fortificare. Sic spiritus sanctus  adest praesens et operatur in nobis suum donum. ... Ne putes significare subitaneum operari dei sed continuatum.  Imer new...“  !_ WA 8, 111,33—35: „... in illum nos rapi de die in diem magis voluit, ... in Christum plane transformari.“  12 So R. Hermann in seiner meisterhaften Studie „Luthers These ‚Gerecht und Sünder zugleich‘““ von 1930 (Darm-  stadt *1960) 234. Das genaue Studium dieses Buches könnte vor nicht wenigen schiefen Alternativen bewahren.  3 So übersetzt Melanchthon in CA II die lateinische concupiscentia.  14 epd-Dokumentation (A.1) 5.  15 WA 56, 351,10-17: „Ex ista pulchra authoritate patet, Quomodo Concupiscentia sit ipsa infirmitas nostra ad bo-  num, qu[a]e in se quidem rea est, Sed tamen reos nos non facit nisi consentientes et operantes. Ex quo tamen mirabile  sequitur, Quod rei sumus et non rei. Quia Infirmitas illa nos ipsi sumus, Ergo ipsa rea et nos rei sumus, donec cesset  et sanetur. Sed non sumus rei, dum non operamur secundum eam, Dei misericordia non imputante reatum infirmita-  tis, Sed reatum consentientis infirmitati voluntatis.“  16 Vgl.WA 8, 94,5-97,7.  7 Vgl. G. Ebeling, Der Mensch als Sünder. Die Erbsünde in Luthers Menschenbild, in: ders., Lutherstudien, B 3:  Begriffsuntersuchungen — Textinterpretationen — Wirkungsgeschichtliches (Tübingen 1985) 85.  734et NOSyquod ıpse est  -

40/2, 421,16 —- 422,6 „Non tecıt el abut.Eberhard Jüngel  Ökumenische Verständigung kann nur insoweit gelingen, als wir den An-  spruch, die Wahrheit zu haben, in Analogie zu Bonaventuras These „habere  Deum est haberi a Deo“* („Gott haben heißt von Gott gehabt werden“) gegen  die Gewißheit eintauschen, daß die Wahrheit uns hat. Und die Wahrheit liegt  auch dann, wenn ihr mit den Bekenntnissen der Kirche und mit unserem eigenen  Bekennen zu entsprechen versucht und beansprucht wird, niemals nur hinter uns,  sondern als allemal neue Herausforderung stets wieder vor uns. Wenn die ökume-  nisch „vermittelnden Formeln“ ihr entgegengehen und wir mit unseren Interpre-  tationen dieser Formeln und mit unserer kirchlichen Praxis nicht hinter diese auf  die vor uns liegende Wahrheit verweisenden „vermittelnden Formeln“ zurückfal-  len, dann, aber auch nur dann kann die Unterzeichnung der Gemeinsamen Erklä-  rung und ihrer Zusatztexte als ein ökumenischer Fortschritt gewürdigt werden:  fort von obsolet gewordenen Lehrverurteilungen, voran zu einer der Wahrheit  des Evangeliums die Ehre gebenden Kirchengemeinschaft, deren Farbe dann al-  lerdings alles andere als unıform sein, sondern vielmehr die bunte Gnade Gottes  (1 Petr 4, 10) spiegeln wird.  ANMERKUNGEN  1 Vgl. epd-Dokumentation Nr.36/99: Streit um die Texte zur Rechtfertigungslehre (18) v. 30. 8. 1999, 1.  ? Ebd. 6.  3 E D. E. Schleiermacher, Der christliche Glaube, nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche im Zusammen-  hange dargestellt, hg. v. M. Redeker, 2 Bde. (Berlin 1960) Bd. 1 ($ 23.2), 135.  epd-Dokumentation (A. 1) 6.  Ebd. 5f.  Ebd. 5.  Ebd. 6.  Ebd. 5.  ä  WA 5, 144, 20f.: „... ut eadem iustitia Deus et nos iusti simus ... et nos sumus, quod ipse est“.  10 WA 40/2, 421,16—422,6: „Non fecit et abiit. ... Sed creare est continuo conservare, fortificare. Sic spiritus sanctus  adest praesens et operatur in nobis suum donum. ... Ne putes significare subitaneum operari dei sed continuatum.  Imer new...“  !_ WA 8, 111,33—35: „... in illum nos rapi de die in diem magis voluit, ... in Christum plane transformari.“  12 So R. Hermann in seiner meisterhaften Studie „Luthers These ‚Gerecht und Sünder zugleich‘““ von 1930 (Darm-  stadt *1960) 234. Das genaue Studium dieses Buches könnte vor nicht wenigen schiefen Alternativen bewahren.  3 So übersetzt Melanchthon in CA II die lateinische concupiscentia.  14 epd-Dokumentation (A.1) 5.  15 WA 56, 351,10-17: „Ex ista pulchra authoritate patet, Quomodo Concupiscentia sit ipsa infirmitas nostra ad bo-  num, qu[a]e in se quidem rea est, Sed tamen reos nos non facit nisi consentientes et operantes. Ex quo tamen mirabile  sequitur, Quod rei sumus et non rei. Quia Infirmitas illa nos ipsi sumus, Ergo ipsa rea et nos rei sumus, donec cesset  et sanetur. Sed non sumus rei, dum non operamur secundum eam, Dei misericordia non imputante reatum infirmita-  tis, Sed reatum consentientis infirmitati voluntatis.“  16 Vgl.WA 8, 94,5-97,7.  7 Vgl. G. Ebeling, Der Mensch als Sünder. Die Erbsünde in Luthers Menschenbild, in: ders., Lutherstudien, B 3:  Begriffsuntersuchungen — Textinterpretationen — Wirkungsgeschichtliches (Tübingen 1985) 85.  734Sed CICATC est CONntinuo CONSCTYVATC, tortiticare. S1C spırıtus SancCcLIuUs

adest er ın nobiıs SUUINMC donum.Eberhard Jüngel  Ökumenische Verständigung kann nur insoweit gelingen, als wir den An-  spruch, die Wahrheit zu haben, in Analogie zu Bonaventuras These „habere  Deum est haberi a Deo“* („Gott haben heißt von Gott gehabt werden“) gegen  die Gewißheit eintauschen, daß die Wahrheit uns hat. Und die Wahrheit liegt  auch dann, wenn ihr mit den Bekenntnissen der Kirche und mit unserem eigenen  Bekennen zu entsprechen versucht und beansprucht wird, niemals nur hinter uns,  sondern als allemal neue Herausforderung stets wieder vor uns. Wenn die ökume-  nisch „vermittelnden Formeln“ ihr entgegengehen und wir mit unseren Interpre-  tationen dieser Formeln und mit unserer kirchlichen Praxis nicht hinter diese auf  die vor uns liegende Wahrheit verweisenden „vermittelnden Formeln“ zurückfal-  len, dann, aber auch nur dann kann die Unterzeichnung der Gemeinsamen Erklä-  rung und ihrer Zusatztexte als ein ökumenischer Fortschritt gewürdigt werden:  fort von obsolet gewordenen Lehrverurteilungen, voran zu einer der Wahrheit  des Evangeliums die Ehre gebenden Kirchengemeinschaft, deren Farbe dann al-  lerdings alles andere als unıform sein, sondern vielmehr die bunte Gnade Gottes  (1 Petr 4, 10) spiegeln wird.  ANMERKUNGEN  1 Vgl. epd-Dokumentation Nr.36/99: Streit um die Texte zur Rechtfertigungslehre (18) v. 30. 8. 1999, 1.  ? Ebd. 6.  3 E D. E. Schleiermacher, Der christliche Glaube, nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche im Zusammen-  hange dargestellt, hg. v. M. Redeker, 2 Bde. (Berlin 1960) Bd. 1 ($ 23.2), 135.  epd-Dokumentation (A. 1) 6.  Ebd. 5f.  Ebd. 5.  Ebd. 6.  Ebd. 5.  ä  WA 5, 144, 20f.: „... ut eadem iustitia Deus et nos iusti simus ... et nos sumus, quod ipse est“.  10 WA 40/2, 421,16—422,6: „Non fecit et abiit. ... Sed creare est continuo conservare, fortificare. Sic spiritus sanctus  adest praesens et operatur in nobis suum donum. ... Ne putes significare subitaneum operari dei sed continuatum.  Imer new...“  !_ WA 8, 111,33—35: „... in illum nos rapi de die in diem magis voluit, ... in Christum plane transformari.“  12 So R. Hermann in seiner meisterhaften Studie „Luthers These ‚Gerecht und Sünder zugleich‘““ von 1930 (Darm-  stadt *1960) 234. Das genaue Studium dieses Buches könnte vor nicht wenigen schiefen Alternativen bewahren.  3 So übersetzt Melanchthon in CA II die lateinische concupiscentia.  14 epd-Dokumentation (A.1) 5.  15 WA 56, 351,10-17: „Ex ista pulchra authoritate patet, Quomodo Concupiscentia sit ipsa infirmitas nostra ad bo-  num, qu[a]e in se quidem rea est, Sed tamen reos nos non facit nisi consentientes et operantes. Ex quo tamen mirabile  sequitur, Quod rei sumus et non rei. Quia Infirmitas illa nos ipsi sumus, Ergo ipsa rea et nos rei sumus, donec cesset  et sanetur. Sed non sumus rei, dum non operamur secundum eam, Dei misericordia non imputante reatum infirmita-  tis, Sed reatum consentientis infirmitati voluntatis.“  16 Vgl.WA 8, 94,5-97,7.  7 Vgl. G. Ebeling, Der Mensch als Sünder. Die Erbsünde in Luthers Menschenbild, in: ders., Lutherstudien, B 3:  Begriffsuntersuchungen — Textinterpretationen — Wirkungsgeschichtliches (Tübingen 1985) 85.  734Ne significare subıtaneum operarı de1 sed continuatum.
Imer 11C

S, 11,353—- 35 — Au ın ıllum 105 rapı de dıe ın 1em magıs voluıt, ın Chrıistum plane transtormarı.“
12 S0 ermann ın seıner meisterhatten Studıie „Luthers These ‚Gerecht un! Sünder zugleich‘“ VO:! 930 (Darm-
stadt “1960) 234 [)as SCHAUC Studium dieses Buches könnte VOT nıcht wenıgen schieten Alternativen bewahren.
13 S0 übersetzt Melanchthon ın dıe lateinısche concupiscentia.
14 epd-Dokumentatıon (A.1)
15 56, 351,10—17: „EX ista pulchra authoritate p  5 Quomodo Concupiscentia Sl 1psa intirmiıtas nNnOSIra ad bo-
HNUM, qul[aje ın quıdem ICa CeSL, Sed 1COS 1105 110 ftacıt 1S1 consentlientes er Operantes, Ex QqUO mirabiıle
sequıitur, Quod reli eit NO rel. Quıia Intirmitas ılla 105 1ps19 Ergo 1psa ca et 105 rel9 donec Cessel

el Aanel{IuUr. Sed ON rel, dum 1a{6) secundum Cam, Dei misericordıia NO iımputante infirmita-
t1S, Sed reaLum consentient1ıs infirmıitatiı voluntatıs.“

Vgl. WA S, 4,5—97,/.
17 Vgl Ebeling, Der Mensch als Sünder. Dıie Erbsünde ın Luthers Menschenbild, 1ın ders., Lutherstudıien, Bd
Begriffsuntersuchungen Textinterpretationen Wirkungsgeschichtliches (Tübingen 85
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Kardınale Probleme

18 Hermann 12) 40 5/.
19 epd-Dokumentatıon (A..1) 39
20 Ebd.

Thomas VO Aquın, IL, IL, 4a ad Das bloße Fürwahrhalten der Heilstatsachen ware zudem ach
Thomas eın rechtfertigender Glaube. Der Aquinate behauptet aber ausdrücklich, dafß schon die den Glauben erzeu-

gende Gnade die Rechtfertigung des Menschen bewirkt, dafß 1Jer keineswegs 1U eın üurwahrhalten VO Heilstat-
sachen gemeınt seın ann. Formaler Gegenstand des Glaubens 1St ach Thomas enn auch dıe Wahrheıt, der
der Mensch ım Glauben fest anhängt (S. {L, 1L, Ja 2Ic. F dafß CT ım Blick auf das Wort Gottes 1n
och el Ööherem Grade gewiß ISt  an als ım Blick auf das, w as er MmMit den ugen der Vernunft schaut (g. 43a. ad 2
Wıe sorgfältiges Studium der Aussagen des Aquıiınaten VOT kliıscheehatten Mißverständnissen bewahren kann, hat

Pesch eindrücklich vorgeführt: Theologıe der Rechtfertigung beı Martın Luther Thomas VO| Aquın. Ver-
such eınes systematisch-theologischen Dialogs (Maınz 719—747 Fs 1St schwer nachzuvollziehen, wıe Wen-

debourg (Zu früh gefreut. och keine Übereinstimmung ın der Rechtfertigungslehre, Evangelische Kommentare,
eft 9/99, —z der Auffassung kommen kann, WEBCH des Thomas-Zıtates könne „keine Rede davon se1n, dafß
dıe 1er das Anlıegen der Lutheraner aufnimmet. Im Gegenteil.“ Im Gegenteıil? Thomas VO! Aquın 1Sst gewifß
nıcht Martın Luther. ber e verdient eıne Interpretation, die mıiıt der Möglıchkeıit rechnet, auch VO Luther könnte

auch ın ganz anderen Denktormen: Thomas nennt den Glauben ZW alr nıcht Vertrauen, ohl aber „testes An-

hängen“ dıe Wahrheit des Evangelıums theologisch verantwortlich edacht worden se1n. WW S truüh gefreut“?
Wenn man bedenkt, dafß dıe verehrte Kollegin während der Verhandlungen ın Würzburg unı IL, bei denen dabe!:
SCWESCH A seın s1e auch ın dem überschriebenen Artıkel och einmal ın Erinnerung ruft, keineswegs durch eın
kritisches Sondervotum der eıne andere Protestaktion ın Erscheinung 1St, dessen vielmehr autf die
strikte Geheimhaltung der Ergebnisse jener Beratungen ın der Kammer tür Theologıe ın der EK  — gröfßten
Wert gelegt hat, 1St [an versucht, auf ıhr „Zu trüh gefreut“ miıt einem 5 spat protestiert“ rÄ (Rechtzeıi-
tige Warnsignale, die dıe Iutherischen Kirchen ım Blıck auf die ın der Tlat höchst problematische GemeLiLnsame Frklä-
rung hätten iımmerhıiın alarmıeren können, blieben AU:  D Sıe kamen VO: anderer Seıte.)
och INan soll seiınen Versuchungen wiıderstehen, 50 wıe INa  - der Konkupiszenz se1 s1e 1U 1m katholischen Sınne
NUuUTr „Einfallstor der Sünde“ der ım lutherischen Sınne „die Sünde selbst“ tapfer wıderstehen soll Und wollen
Wır das „Zu früh gefreut“, eıne Gegenparole auszugeben, eintach 1Ns Leere lauten lassen.
22 epd-Dokumentatıon (A.1)
23 Ebd
24 Ebd
25 Ebd 38
26 AAS 129—143
27 Ebd. 137 -139; der Papst rekurriert dabe1 auf die Constitutio Apostolıca Pauls V1 „Indulgentiarum doctrina“
(1967), den Katechismus der Katholischen Kirche ($$ 471 —14 SOWI1e auf eıgene AÄußerungen ZU Sache.
28 Ebd 138
29 Ebd
30 Kaufmann/M. Ohst, Unvereinbar der inhaltsleer. Der päpstliche Ablafß widerlegt die Rede VOI Rechttferti-
gungs-Konsens, ın epd-Dokumentatıon Nr. Streit die Texte Rechtfertigungslehre (19) 20. 1999,

Bonaventura, Breviloquium V
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